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Auf ein Neues in 2018!
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Öffentliche Bekanntmachung

gemäß § 44 Energiewirtschaftsgesetz über Vorarbei-
ten zum Vorhaben „Neuverlegung der Ferngasleitung 
91 von Dersekow nach Sponholz“

Als überregionaler Fernleitungsnetzbetreiber plant ONTRAS 
Gastransport GmbH die Neuverlegung der vorhandenen 
Ferngasleitung (FGL) 91 von Dersekow (bei Greifswald) nach 
Sponholz (bei Neubrandenburg). Als Teil der Gasinfrastruk-
tur von ONTRAS stellt die Leitung mit ihren Verbindungen 
Richtung Stralsund und Neustrelitz sowie Richtung Malchow/
Müritzer Seenplatte einen wichtigen Transportweg für die si-
chere Energieversorgung der Ostseeküste, des nördlichen 
Mecklenburg-Vorpommerns sowie angrenzender Regionen 
dar. Über mehrere Netzkopplungspunkte wird Gas, darunter 
auch Biomethan, über die Netze von Verteilnetzbetreibern bis 
zu den Verbrauchern in den einzelnen Regionen transportiert, 
u. a. auch auf die Insel Usedom.

Gegenstand
Die FGL 91 wurde 1966 mit einem Durchmesser von 30 Zen-
timetern (DN 300) und einem max. Betriebsdruck von 25 bar 
(DP 25) errichtet. Sie weist eine Gesamtlänge von ca. 65 Ki-
lometern auf.
In den vergangenen Jahren hatte ONTRAS bereits einzelne 
Leitungsabschnitte in einer Gesamtlänge von ca. zehn Kilome-
tern saniert oder komplett ausgewechselt. Damit sind noch ca. 
55 Kilometer zu erneuern. Der Neubau ist unter Beachtung der 
heutigen technischen Standards und Regelwerke notwendig, 
um einen nachhaltig sicheren Betrieb der Leitung wie auch 
eine stabile, unterbrechungsfreie Gasversorgung im gesamten 
ONTRAS-Netzgebiet zu gewährleisten. Im Zuge des Bauvor-
habens verlegt ONTRAS über die gesamte Leitungslänge eine 
Kabelrohranlage mit bis zu vier Kabelleerrohren mit.
In Bereichen mit derzeitigen Minderdeckungen wird die Leitung 
tiefer verlegt, ebenso in Gebieten mit besonderem Schutzbe-
dürfnis. Mit dem Neubau werden auch die heute nicht mehr 
zeitgemäßen Rohrbrücken für Gewässerquerungen abgebaut 
und durch sogenannte Düker ersetzt (Düker von norddeutsch 
Taucher: Bezeichnung für die unterirdische Querung eines 
Gewässers durch einen dem Gewässerprofil angepassten 
Rohrstrang). Zudem werden Verkehrswegekreuzungen er-
neuert und Armaturenstationen modernisiert. Die Erneuerung 
erfolgt in mehreren Bauabschnitten. So kann ONTRAS über 
die gesamte Bauphase hinweg die Gasversorgung der Region 
über alternative Transportwege sicherstellen.
Die Neuverlegung erfolgt weitestgehend in einem bereits ding-
lich gesicherten Schutzstreifen. Davon ausgenommen sind ggf. 
notwendige Trassenänderungen infolge von Fremdvorhaben (z. 
B. Ausbau von Verkehrswegen), naturschutzfachlicher Belange 
oder aufgrund behördlicher Auflagen.

Vorgehen
Das Vorhaben steht unter dem Vorbehalt einer Genehmigung 
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens, das vom Bergamt 
Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, eröffnet wird.
Derzeit beginnen dazu die Vorarbeiten im Rahmen des § 44 En-
ergiewirtschaftsgesetz, die der Fernleitungsnetzbetreiber hier-
mit öffentlich anzeigt. Dies sind beispielsweise Vermessungen, 
Boden- und Grundwasseruntersuchungen, archäologische 
Prospektionen und umweltschutzfachliche Kartierungen. Die 
Arbeiten werden durch Unternehmen vorgenommen, die von 

ONTRAS dafür beauftragt sind. Sie sind angewiesen, das Recht 
zum Betreten von Grundstücken äußerst schonend auszuüben. 
Sollten durch diese Vorarbeiten unmittelbar Vermögensnach-
teile (z. B. Flurschäden) entstehen, werden diese entschädigt.
Die genannten Vorarbeiten stellen keinerlei Vorentscheidung 
für das geplante Vorhaben dar. Sie dienen lediglich der fach-
gerechten Erstellung der Antragsunterlagen.
ONTRAS wird das Sanierungsvorhaben darüber hinaus früh-
zeitig und umfassend kommunikativ begleiten. Dabei werden 
wir auch die Anrainer der Trasse detailliert über das Vorhaben 
informieren.

Umweltschutz
Es ist Anliegen von ONTRAS, einen sicheren Betrieb der Gas-
infrastruktur sowie die Versorgungssicherheit im Netzgebiet 
zu gewährleisten. Bei allen Arbeiten an der Trasse legen wir 
höchste Standards für den Schutz von Mensch und Umwelt an. 
Die Belange von Umwelt, Natur und Landschaft nimmt ONTRAS 
sehr ernst und hält sich streng an die gesetzlichen Vorgaben. 
Die temporäre Störung von Wohn- und Erholungsfunktionen 
während der Bauphase sind durch die weitestgehend sied-
lungsferne Trassierung sehr begrenzt. Durch die überwiegende 
Verlegung in bestehender Leitungstrasse wird der Eingriff in 
den Naturraum minimiert.

Hintergrund
ONTRAS ist ein überregionaler Fernleitungsnetzbetreiber im 
europäischen Gastransportsystem mit Sitz in Leipzig. Als Erd-
gaslogistiker trägt ONTRAS die Verantwortung für den effizi-
enten und sicheren Betrieb des Fernleitungsnetzes in den neu-
en Bundesländern - und damit für die nachhaltige Versorgung 
mit Gas. Mit 7.000 Kilometern Leitungslänge betreibt ONTRAS 
Deutschlands zweitlängstes Ferngasnetz mit ca. 450 Netzkopp-
lungspunkten. Dabei vereint das Unternehmen als verlässlicher 
Partner die Interessen von Transportkunden, Händlern, regio-
nalen Netzbetreibern und Erzeugern regenerativer Gase. An 
das ONTRAS-Netz angeschlossen sind 22 Biogasanlagen, 
die jährlich bis zu 20 Prozent des deutschlandweit erzeugten 
Biomethans einspeisen. Zudem speisen zwei Power to Gas 
Anlagen Wasserstoff ins Netz des Fernleitungsnetzbetreibers.

Auflistung der Gemarkungen, in denen die Arbeiten durch-
geführt werden
Gemäß § 44 Energiewirtschaftsgesetz zeigt ONTRAS Gas-
transport GmbH hiermit öffentlich an, die notwendigen Vorar-
beiten für das Projekt „Neuverlegung der Ferngasleitung FGL 
91“ vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen.

Im Verwaltungsgebiet des Amtes Stargard finden die Arbeiten 
in folgender Gemarkung statt:

Gemeinde/Stadt Gemarkung Flur 
Gemeinde Pragsdorf PargsdorfGeorgendorf 101

Ansprechpartner:
Ingenieurbüro PLE Pipeline Engineering GmbH
Frau Constanze Schubert
Tel.:  030 29385-812
Fax.:  030 29385-622
E-Mail:  Constanze.Schubert@ple-engineering.com
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Burg Stargard

Jahresabschluss der Stadt Burg Stargard für 
das Haushaltsjahr 2015

Die Stadtvertretung hat auf ihrer Sitzung am 13.12.2017 den 
Jahresabschluss 2015 angenommen und dem Bürgermeister 
vorbehaltlos Entlastung erteilt.
Entsprechend § 60 Abs. 6 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) erfolgt hiermit die 
öffentliche Bekanntmachung.
Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht sowie der 
abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses und des Rechnungs-prüfungsamtes liegen zur Ein-
sichtnahme vom 22.01.2018 bis 30.01.2018 im Rathaus der 
Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard, 
1. Obergeschoss, Zimmer 2.7 zu den Öffnungszeiten öffentlich 
aus.

Burg Stargard, 14.12.2017

gez. Lorenz
Bürgermeister

Groß Nemerow

Satzung über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Beiträge und Umlagen des 
Wasser- und Bodenverbandes

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), des § 3 des 
Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbän-
den (GUVG) vom 04. August 1992 (GVOBl. M-V S. 458) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2008 (GVOBl. M-V S. 
499) sowie der §§ 1, 2, 6, 7 und 17 des Kommunalabgabenge-
setzes M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 
2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
Groß Nemerow vom 07.12.2017 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Allgemeines
(1) Die Gemeinde Groß Nemerow ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 
GUVG für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen 
gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Obere 
Havel/Obere Tollense“, der entsprechend § 63 Abs. 1 Nr. 2 
des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669), zuletzt 
geändert am 27.05.2016 (GVOBl. M-V S. 431, 432), die Unter-
haltung der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.
(2) Die Gemeinde Groß Nemerow hat dem Verband aufgrund 
des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserver-
bandsgesetz - WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBl. I S. 405), 
geändert durch Artikel 1 Wasserverbandsänderungsgesetz 
vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578) und der Verbandssatzung 
Verbandsbeiträge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlich ist.

§ 2
Gebührengegenstand
(1) Die von der Gemeinde nach § 1 Abs. 2 zu leistenden Ver-
bandsbeiträge werden nach den Grundsätzen des § 6 Abs. 1 
bis 4 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) durch Gebüh-
ren denjenigen auferlegt, welche Einrichtungen und Anlagen 
des Verbandes in Anspruch nehmen oder denen der Verband 
durch seine Einrichtungen, Anlagen und Maßnahmen Vorteile 
gewährt. Als bevorteilt in diesem Sinne gelten gemäß § 3 Satz 
3 GUVG die Eigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten der grundsteuerpflichtigen Grundstücke 
im Gebiet der Gemeinde Groß Nemerow, die im Einzugsbereich 
des Verbandes liegen. Das Grundstück im Sinne dieser Satzung 
ist die Summe der Flurstücke des nach § 5 Abs. 1 genannten 
Gebührenpflichtigen im Gebiet der Gemeinde Groß Nemerow
(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das 
Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinne.
(3) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Ver-
bandsbeiträgen auch die der Gemeinde Groß Nemerow durch 
die Gebührenerhebung entstehenden Verwaltungskosten.
(4) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichti-
ge nicht herangezogen, soweit sie für das jeweilige Grundstück 
an den Verband selbst Verbandsbeiträge zu leisten haben.

§ 3
Gebührenmaßstab
(1) Die Gebühr bemisst sich nach Größe und Nutzungsart der 
Grundstücke gemäß Anlage 8 der Verwaltungsvorschrift zur 
Führung des Liegenschaftskatasters im Amtlichen Liegen-
schaftskataster - Informationssystem „ALKIS“.
(2) Grundlage für die Berechnung des Gebührensatzes (§ 4 
Abs.1) ist das Beitragsbuch des Wasser- und Bodenverbandes 
„Obere Havel/Obere Tollense“ für die Gemeinde Groß Neme-
row. Darüber führt die Gemeinde Groß Nemerow ein Verzeich-
nis, welches jährlich fortzuschreiben ist.
(3) Änderungen des Verzeichnisses werden bis zum 01. Ok-
tober des Erhebungsjahres vorausgehenden Kalenderjahres 
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abgestellt. Sie sind zu begründen und müssen bis zum Stichtag 
geltend gemacht und nachgewiesen sein.

§ 4
Gebührensatz
(1) Es gelten folgende Gebührensätze:
Nr.  Nutzungsart Gebühr Einheit
  (Euro)
______________________________________________________

1 Gebäude u. Freiflächen 1,51 1000 m2

2 Freifläche 0,76 1000 m2

3 Betriebsfl., Abbauland/Halde 0,76 1000 m2

4 Betriebsfl., Lagerpl./Ver-/Entsorg.anl. 1,51 1000 m2

5 Betriebsfl. Unbenutzbar 0,76 1000 m2

6 Sportfläche/Grünanlage/ Campingplatz 0,76 1000 m2

7 Straße/Weg/Platz/Bahngelände/Flugplatz 1,51 1000 m2

8 Schiffsv./Verkehrsfl. ungenutz/Verk.begleit-
 fläche 0,76 1000 m2

9 Acker-/Grün-/Gartenland/Weingarten 0,76 1000 m2

10 Moor/Heide 1,13 1000 m2

11 Obstanbaufl./ Lawi Betriebsfl./Brachland 0,38 1000 m2

12 Laub-/Nadel-/Mischwald/Gehölz 0,38 1000 m2

13 Forstw. Betriebsfl. 0,76 1000 m2

14 Fluss/Kanal/Hafen/Bach/Graben 0,00 1000 m2

15 See/Küstenwasser/Teich, Weiher/Sumpf 0,38 1000 m2

16 Übungsfl./Schutzfl./Histor. Anlage/Friedhof 0,76 1000 m2

17 Unland 0,38 1000 m2

(2) Weisen Teilflächen eines Grundstückes unterschiedliche 
Nutzungsarten auf, so ist für jede Teilfläche mit einer anderen 
Nutzungsart die darauf nach § 4 Abs. 1 entfallene Gebühr ge-
trennt zu ermitteln. Dies gilt nicht für Bauland nach § 4 Abs. 1 Nr. 
1, wenn Teile des Grundstückes nicht baulich genutzt werden 
(z. B. Hof- und Gartenflächen).
(3) Flächen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 17 unter 1000 m2 werden 
auf volle 1000 m2 aufgerundet.

§ 5
Gebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Entstehung 
der Gebührenschuld Eigentümer bzw. Erbbauberechtigter des 
Grundstückes ist. Sollte der Eigentümer nicht auffindbar sein, 
tritt an seine Stelle der Nutzungs- bzw. Verfügungsberechtigte.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und 
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil ge-
bührenpflichtig.
(3) Mehrere Grundstückseigentümer haften als Gesamtschuld-
ner.
(4) Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, die zur Gebüh-
renveranlagung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen und Auskünfte zu erteilen.

§ 6
Entstehen der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, 
Festsetzung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht am 01. Januar des jeweiligen 
Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.
(2) Die Gebühr ist zum 15. Juli jeden Jahres fällig. Bei erstma-
liger Festsetzung nach dem 01. Juli ist die Gebühr einen Monat 
nach Bekanntgabe fällig.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, wer den 
Bestimmungen des § 5 Abs. 4 dieser Satzung zuwider handelt 
und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht 
gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
5.000 Euro geahndet werden.

§ 8
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 26.11.2015 außer Kraft.

Groß Nemerow, 07.12.2017

gez. Stegemann Siegel
Bürgermeister

Satzung über die Nutzung der Sportstätten 
der Gemeinde Groß Nemerow

Präambel
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 
777) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) vom 12. 
April 2005 (GVOBI. M-V 2005 S. 146) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVOBI. M-V S. 584) wird nach Be-
schlussfassung der Gemeindevertretung am 07.12.2017 fol-
gende Satzung erlassen:

§ 1
Allgemeine Bestimmungen
(1) Die Gemeinde Groß Nemerow betreibt die in der Anlage 
1 (Gebührenverzeichnis) aufgeführten Sporthalle und den 
Sportplatz (nachfolgend Sportstätte genannt) als öffentliche 
Einrichtung.
(2) Die Sportstätte dient primär dem lehrplanmäßigen Unterricht 
der Schule der Gemeinde Groß Nemerow, dem Übungsbetrieb 
der örtlich Sport treibenden Vereine sowie weiteren außerschu-
lischen Veranstaltungen.
(3) Neben der Benutzung als Sportstätte können sie auf Antrag 
ortsansässigen Vereinen, Organisationen oder Dritten zur Ab-
haltung von Veranstaltungen kultureller oder gesellschaftlicher 
Art mietweise überlassen werden. Veranstaltungen politischer 
Art sind davon ausgeschlossen.

§ 2 
Benutzungsgrundsätze
(1) Nutzungsberechtigt sind alle Einwohner und deren Gäste 
nach Maßgabe der jeweils geltenden Haus- bzw. Platzordnung.
(2) Die Nutzungsberechtigung kann versagt werden, wenn vom 
Nutzer Ziele verfolgt werden, die nicht mit den im Grundgesetz 
verankerten Grundwerten übereinstimmen oder berechtigten 
Interessen der Gemeinde Groß Nemerow entgegenstehen.
(3) Durch die öffentliche Nutzung der Sportstätte soll der Schul-
sport der Schule nicht eingeschränkt werden.
(4) Für die Benutzung der Sportstätte wird im Einvernehmen mit 
den Nutzern durch die Gemeinde Groß Nemerow ein Hallen-
nutzungsplan aufgestellt. Soweit die Inanspruchnahme danach 
geregelt ist, ist eine besondere Genehmigung nicht erforderlich. 
Der Bürgermeister kann davon in Einzelfällen und aus wichtigen 
Gründen abweichende Regelungen treffen.
(5) Veranstaltungen, die über den Rahmen des üblichen Trai-
nings hinausgehen oder außerhalb der festgesetzten Zeiten 
des Hallenbelegungsplanes durchgeführt werden sollen, sind 
mit einer Frist von 3 Wochen vorher schriftlich zu beantragen 
und bedürfen der Zustimmung durch die Gemeinde.
(6) Die Benutzer erhalten jeweils eine Ausfertigung dieser Be-
nutzerordnung. Mit Antragstellung erklären Sie sich mit diesen 
Bestimmungen einverstanden.
(7) Die Benutzer haben der Gemeinde, auch für die einzel-
nen Sport- und Übungsgruppen, Personen über 18 Jahre zu 
benennen, die für die Einhaltung dieser Benutzungsordnung 
verantwortlich zeichnen. Die Sportstätte darf nur unter deren 
Aufsicht betreten und benutzt werden. Die Verantwortlichen 
haben außerdem alle Mitglieder und Teilnehmer auf die Benut-
zungsordnung hinzuweisen. Gleiches gilt für den Schulsport.

§ 3 
Verwaltung und Aufsicht
(1) Die Sportstätte wird vom Bau- und Ordnungsamt/ Bereich 
Liegenschaften des Amtes Stargarder Land verwaltet. Für die 
bauliche Aufsicht und Überwachung der technischen Einrich-
tungen ist das Bau- und Ordnungsamt zuständig.
(2) Die Gemeinde Groß Nemerow behält sich das Recht vor, bei 
Zuwiderhandlungen der Benutzerordnung Hallenverbotszeiten 
von bis zu 3 Monaten auszusprechen.

§ 4 
Verantwortlichkeiten/Haftung
(1) Die Gemeinde Groß Nemerow überlässt den Benutzern 
die Sportstätte und jeweilige Geräte zur Benutzung. Die Be-
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nutzer sind verpflichtet, die Räume und Geräte jeweils vor der 
Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den 
gewollten Zweck durch ihre Beauftragten zu prüfen. Sie müssen 
sicherstellen, dass schadhafte Anlagen und Geräte nicht zur 
Benutzung gelangen.
(2) Die Übergabe der Sportstätte ist in einem Benutzungs- und 
Mängelbuch zu dokumentieren. Die Benutzer erkennen damit 
den ordnungsgemäßen bzw. den im Benutzungsbuch dokumen-
tierten Zustand bei Übergabe an. Nach der Benutzung festge-
stellte Schäden gehen im Zweifel zu Lasten des Benutzers oder 
der Benutzergruppen, die die Sportstätte zuletzt benutzt haben.
(3) Die Benutzer sind zu einer pfleglichen und sachgemäßen 
Behandlung aller Räume, Anlagen, Einrichtungen und Ge-
räte verpflichtet. Die Aufsichtspersonen übernehmen für die 
Dauer der Benutzungszeit für sich und die durch sie betreuten 
Übungsgruppen usw. die volle Verantwortung dafür, dass die 
Sportstätte nur im Rahmen dieser Ordnung genutzt wird und 
Beschädigungen der Räume und Geräte unterbleiben. Den-
noch eintretende Beschädigungen sind sofort der Gemeinde 
zu melden bzw. im Mängelbuch festzuhalten.
(4) Für alle durch unsachgemäße Behandlung oder ordnungs-
widrige Benutzung entstandene Schäden an Räumen, Anlagen, 
Geräten usw. haften neben dem schädigenden Benutzer auch 
die in § 1 Abs. 3 genannten Benutzer bzw. der Veranstalter in 
voller Höhe. Die Gemeinde Groß Nemerow haftet weder für 
Körper, Gesundheits-, noch für Sachschäden, die den Benut-
zern, Zuschauern oder sonstigen Besuchern der Sportstätte 
entstehen, soweit sie dieses nicht zu vertreten hat.
(5) Die Benutzer stellen der Gemeinde Groß Nemerow insoweit 
von etwaigen Haftpflichtansprüchen ihrer Bediensteten, Mitglie-
der oder Beauftragten, der Besucher ihrer Veranstaltungen und 
sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit 
den Räumen stehen.
(6) Die Benutzer haben nachzuweisen, dass eine ausreichende 
Haftpflichtversicherung besteht, durch welche auch die Freistel-
lungsansprüche gedeckt werden.
(7) Von diesen Bestimmungen bleibt die Haftung der Gemeinde 
Groß Nemerow als Grundstückseigentümer für den sicheren 
Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB unberührt.
(8) Die Gemeinde Groß Nemerow haftet nicht für den Verlust 
oder die Beschädigung von Kleidungsstücken, Geld, Wertge-
genständen, sonstigem privaten Vermögen der Benutzer und 
Besucher sowie eingebrachter Sachen.
(9) Fundsachen sind bei den Gemeindearbeitern abzugeben, 
die sie, sofern sich der Verlierer nicht innerhalb einer Woche 
meldet, dem Fundbüro der Stadt Burg Stargard übergibt.

§ 5 
Verteilung der Übungszeiten
(1) Die Sportstätte steht der Schule vorrangig wochentags bis 
14.00 Uhr zur Verfügung. Eine zeitlich weitergehende schu-
lische Nutzung ist im Interesse des Vereinssports möglichst 
zu vermeiden.
(2) Alle übrigen Zeiten nach 14.00 Uhr erfolgt eine vorrangige 
Vergabe bis 22.00 Uhr an alle Sport treibenden Vereine mit 
Sitz in der Gemeinde Groß Nemerow bzw. in den Gemeinden 
des Amtes Stargarder Land. Nutzungen an den Wochenenden 
werden gesondert vereinbart.

§ 6
Überlassung für Veranstaltungen und besondere 
Pflichten des Veranstalters
(1) Die mietweise Überlassung der Sportstätte erfolgt auf der 
Grundlage des § 1 Abs. 3. Der Antrag soll die genaue Angabe 
über den Veranstalter, die Art, den Beginn und die Zeitdauer 
der Veranstaltung enthalten. Die mietweise Überlassung der 
Sportstätte sowie deren Einrichtungen gelten erst als zustande 
gekommen, wenn eine schriftliche Genehmigung erteilt ist. Eine 
Terminvormerkung für die Überlassung der Sportstätte ist für die 
Gemeinde Groß Nemerow unverbindlich. Ein Rechtsanspruch 
auf Überlassung besteht nicht.
(2) Liegen für dieselbe Zeit mehrere Anträge vor, so ist für die 
Entscheidung in der Regel die Reihenfolge des Eingangs der 
Anträge maßgebend. Bei der Prüfung der Anträge ist auch die 

Bedeutung der Veranstaltung für die Öffentlichkeit zu berück-
sichtigen.
(3) Der Bürgermeister der Gemeinde Groß Nemerow behält 
sich vor, jederzeit die Nutzung der Sportstätte einzuschränken 
oder Genehmigungen zu widerrufen, wenn die Benutzung der 
vorgesehenen Räume im Falle höherer Gewalt, z. B. dringende 
Bauarbeiten, öffentlicher Notstand oder aus sonstigen Gründen 
an dem betreffenden Tag nicht möglich ist. Zur Leistung einer 
Entschädigung ist die Gemeinde Groß Nemerow in diesen Fäl-
len nicht verpflichtet.
(4) Soweit zu Veranstaltungen zusätzliche Anmeldungen und 
Genehmigungen erforderlich sind, hat dies der Veranstalter 
auf seine Kosten und Verantwortung zu veranlassen. Der Ver-
anstalter ist insbesondere für die Erfüllung aller die Benutzung 
betreffenden feuer-, sicherheits- sowie ordnungs- und verkehrs-
polizeilichen Vorschriften verantwortlich.
(5) Bei Überlassung der Sportstätte für Zwecke nicht sportlicher 
Art ist die jeweilige Sportstätte mit einem den Fußboden schüt-
zenden Belag auszulegen.

§ 7 
Verhalten
(1) Jeder Benutzer ist verpflichtet, Ordnung und Sauberkeit zu 
halten. Alle Anlagen, Einrichtungen und Geräte sind pfleglich 
und schonend zu behandeln.
(2) Das Betreten der Sportstätte und der Nebenräume durch 
Schüler bzw. Sportler von Vereinen ist nur unter Aufsicht des 
Sportlehrers, Trainers oder Übungsleiters gestattet.
(3) Das Abstellen von Fahrrädern/Kleinkrafträdern ist weder in 
der Sportstätte, noch in den Nebenräumen erlaubt.
(4) Das Rauchen ist in der Sportstätte und in den Nebenräumen 
untersagt.
(5) Das Mitbringen bzw. Verkaufen von alkoholischen Getränken, 
Speisen, Kaugummi udgl. in der Sportstätte ist untersagt.
(6) Die Beleuchtungsvorrichtungen dürfen während der Bele-
gungszeiten durch die Vereine nur vom Übungsleiter bedient 
werden.
(7) Es ist nicht erlaubt, die Spielflächen der Sportstätte und 
die Duschräume in Straßenschuhen zu betreten; die Hallen-
sportschuhe müssen abriebfeste, helle Sohlen haben. Schüler, 
die am Sportunterricht nicht teilnehmen, haben sich im Auf-
sichtsbereich des Lehrers aufzuhalten und tragen ebenfalls 
Hallensportschuhe.
(8) Die Ballspiele in der Sportstätte sind so auszutragen, dass 
die gemeindeeigenen Anlage nicht beschädigt wird. Es dürfen 
nur Hallenbälle, d. h. ungeölte und nicht im Freien benutzte 
Bälle, verwendet werden.
(9) Nach Benutzung sind die Sportgeräte wieder an den für sie 
bestimmten Platz zu bringen.
(10) Die Geräte dürfen ohne Zustimmung der Gemeinde nicht 
aus der Halle herausgenommen und an einem anderen Ort 
benutzt werden. Lehrer, Trainer und Übungsleiter sind für die 
Ordnung in den Sportstätten und deren Nebenräumen verant-
wortlich. Sie gewährleisten im gesamten Sportstättenbereich 
- einschließlich der Nebenräume - die Aufsicht und verlassen die 
Räumlichkeiten erst, wenn sie sich von dem ordnungsgemäßen 
Zustand überzeugt haben.
(11) Die Schlüssel für die Sportstätte führen jeweils die Ver-
eine, die Nutzer, die Gemeindearbeiter und die Sportlehrer. 
Das Schlüsselbuch, in dem die Übergabe bzw. Rücknahme der 
Schlüssel dokumentiert wird, führt das Bau- und Ordnungsamt. 
Bei Verlust haftet der zuständige Benutzer.

§ 8 
Benutzungsgebühren
(1) Zur anteiligen Deckung der Kosten, die bei der Betreibung 
der gemeindlichen Sportstätte entstehen, werden Benutzungs-
gebühren entsprechend des Gebührenverzeichnisses (Anlage 
1) erhoben. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil dieser 
Satzung.

§ 9 
Gebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtig sind alle Nutzer der gemeindlichen Spor-
teinrichtung.
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
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§ 10 
Entstehung und Fälligkeit der Gebühr
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Inanspruchnahme der Nut-
zung der Sportstätte.
(2) Die Inanspruchnahme sowie die Fälligkeit der Gebühr wer-
den gesondert durch Vereinbarung zur Nutzung der Sportein-
richtung geregelt.

§ 11 
Sonstiges
Den Nutzern ist es gestattet, bei Punktspielen, Wettkämpfen 
und anderen Veranstaltungen Eintrittsgelder zu erheben.

§ 12 
Schlussbestimmungen
Mit Betreten des Gesamtbereichs der Sportstätte unterwerfen 
sich Benutzer, Veranstalter, Mitwirkende und Besucher den 
Bestimmungen der Benutzerordnung sowie allen sonstigen in 
diesem Zusammenhang erlassenen Bestimmungen.

§ 13 
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Groß Nemerow, den 07.12.2017

Stegemann Siegel
Bürgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße 
entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend 
gemacht werden.
Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmi-
gungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Gebührenverzeichnis für die Nutzung der Sportstätten der 
Gemeinde Groß Nemerow (Anlage 1)

Sportstätten Nutzung Nutzungsgebühr
  je Nutzungseinheit
______________________________________________________

Sportstätte  ganze Halle/Platz je Stunde 10,50 €
Groß Nemerow ganze Halle/Platz je Tag 
 8:00 - 22:00 Uhr) 147,00 €
 halbe Halle/Platz je Stunde 5,25 €
 halbe Halle/Platz je Tag 
 (8:00 - 22:00 Uhr) 73,50 €

Holldorf

Jahresabschluss der Gemeinde Holldorf  
für das Haushaltsjahr 2014

Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 11.12.2017 
den Jahresabschluss 2014 angenommen und dem Bürgermei-
ster vorbehaltlos Entlastung erteilt.
Entsprechend § 60 Abs. 6 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) erfolgt hiermit die 
öffentliche Bekanntmachung.
Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht sowie der 
abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses und des Rechnungs-prüfungsamtes liegen zur Ein-
sichtnahme vom 22.01.2018 bis 30.01.2018 im Rathaus der 
Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard, 
1. Obergeschoss, Zimmer 2.7 zu den Öffnungszeiten öffentlich 
aus.

Holldorf, 11.12.2017

gez. Borchardt
Bürgermeister

Wohnungswirtschaft mbH Burg Stargard

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
2016 gemäß§ 14 Abs. 5 Kommunalprüfungs-
gesetz (KPG)

Bekanntmachung der Wohnungswirtschaftsgesell-
schaft mbH Burg Stargard

1.  Nach dem Ergebnis der Prüfung durch Dr. Schröder & Korth 
GmbH (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungs-
gesellschaft) wurde dem Jahresabschluss der Wohnungs-
wirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard zum 31.12.2016 
der folgende uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt:

 „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:
 Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard, 
Burg Stargard, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 
bis 31.12.2016 geprüft. Durch § 13 KPG M-V wurde der 
Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich 
daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Ge-
sellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages 
und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft lie-
gen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 13 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender 
Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen 
geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der 
Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

 Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir 
darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestell-
ten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse 
gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet.

 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und 
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vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Gesellschaft geben nach unserer Beurtei-
lung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.“

 Malchin, den 22.05.2017 

 gez. Dr. W. Schröder
 Wirtschaftsprüfer

2.  Mit Schreiben vom 12. Dezember 2017 hat der Landesrech-
nungshof Mecklenburg-Vorpommern den Jahresabschluss 
2016 nach Durchsicht freigegeben (§ 14 Abs. 4 KPG).

3. Die Gesellschafterversammlung der Wohnungswirtschafts-
gesellschaft mbH Burg Stargard hat am 19.10.2017 fol-
genden Beschluss gefasst: 

3.1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 und der Lagebericht 
der Geschäftsführung werden festgestellt.

3.2. Der Bilanzgewinn in Höhe von 169.463,09 € wird in andere 
Gewinnrücklagen eingestellt.

3.3. Dem Geschäftsführer Uwe Mattis wird für das Geschäfts-
jahr 2016 uneingeschränkte Entlastung erteilt. Dem Auf-
sichtsrat wird ebenfalls uneingeschränkte Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2016 erteilt.

4.  Der Jahresabschluss 2016 und der Lagebericht werden 
an 7 Tagen ab dem Tage dieser Bekanntmachung in der 
Stadtverwaltung Burg Stargard, Mühlenstr. 30 öffentlich 
ausgelegt und sind während der Dienstzeiten von jeder-
mann einsehbar.

Neuer Amtswehrführer im Amt Stargarder Land

Am 5. Dezember 2017 wurde ein neuer Amtswehrführer der 
Feuerwehren des Amtes Stargarder Land gewählt. Die Amtszeit 
des bisherigen Wehrführers stand kurz vor dem auslaufen. Hans 
Jürgen Lohde führte das Amt fast sechs Jahre lang. Er gibt sein 
Amt vorzeitig ab, da ein Wohnungswechsel nach Neubran-
denburg bevorsteht, bleibt aber Mitglied der Feuerwehr Groß 
Nemerow - Rowa. Hans Jürgen Lohde ist beruflich beschäftigt 
bei der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg. Er unterstützte die 
damalige Feuerwehr Rowa beim Wiederaufbau, war dessen 
Wehrführer und übernahm dann die Funktion des Amtswehr-
führers. Der Kreisbandmeister, der Amtsvorsteher, der Bau- 
und Ordnungsamtsleiter sowie die Wehrführer dankten ihm für 
seine hervorragende Arbeit in den zurückliegenden Jahren. Er 
hat maßgeblichen Anteil an einer stabilen Entwicklung unserer 
Feuerwehren. Darüber hinaus wurde unter seiner Führung die 
Pressearbeit und die Arbeit mit den Senioren der Feuerwehren 
vorangetrieben.

Thomas Schröder (45 Jahre) ist unser neuer Amtswehrführer

Als neuer Amtswehrführer ab Januar 2018 wurde Thomas 
Schröder einstimmig gewählt. Thomas Schröder ist 45 Jahr 
alt. Er begann 1988 seine Laufbahn in der Freiwilligen Feuer-
wehr Burg Stargard.
Neben seiner regulären Ausbildung qualifizierte er sich zum 
Gruppenführer und später zum Zugführer. Gegenwertig übt er 
die Funktion des stellvertretenden Wehrführers der Freiwilligen 
Feuerwehr Burg Stargard aus und ist zugleich Jugendwart. 
Diese Funktion wird er Anfang kommenden Jahres abgeben. 

Herr Schröder arbeitet beruflich als Angestellter der Stadt Burg 
Stargard.
Zum Stellvertreter des Amtswehrführers wurde Bernd Rohloff, 
Wehrführer der Feuerwehr Lindetal einstimmig wiedergewählt. 
Bernd Rohloff verfügt über langjährige Erfahrungen in Füh-
rungsfunktionen der Feuerwehr. Mit seinen Erfahrungen steht 
er dem neugewählten Amtswehrführer hilfreich zur Seite. Herr 
Rohloff ist selbstständiger Unternehmer.

Herbert Utikal
Pressewart der Feuerwehren.

Hundebesitzer aufgepasst!

Aufgrund sich häufender Meldungen über nicht angeleinte 
Hunde aus verschiedenen Ortschaften des Amtes Stargarder 
Land, möchten wir erneut auf die aktuell geltende Amtsverord-
nung über das Führen von Hunden hinweisen.
Im gesamten Territorium des Amtes Stargarder Land besteht 
innerorts ein grundsätzlicher Leinenzwang für Hunde aller 
Rassen.

Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Abs. 1 des Sicherheits- und 
Ordnungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 1. 
entgegen § 2 Abs. 1 der Amtsverordnung Hunde ohne Leine 
freilaufen lässt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.
Ein ausführlicher Einblick in die vollständige Amtsverordnung 
über das Führen von Hunden im Amt Stargarder Land kann 
über das Bürgerinformationssystem auf der Homepage www.
burg-stargard.de genommen werden.

Bianca Rothe
MA Ordnungsamt
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Stadt Burg Stargard
Herrn Gerd-Michael Faeth am 20.01. zum 69.
Frau Erika Götz am 20.01. zum 78.
Herrn Karl Heinz Schmidt am 20.01. zum 81.
Frau Hannelore Schönbeck am 20.01. zum 77.
Frau Erika Boettcher am 21.01. zum 75.
Herrn Hubert Drögmund am 21.01. zum 66.
Herrn Horst Hoffmann am 21.01. zum 78.
Frau Bärbel Masch am 21.01. zum 60.
Frau Gertraud Mietzner am 21.01. zum 80.
Frau Hannelore Müller am 21.01. zum 65.
Frau Helga Schmidt am 21.01. zum 70.
Frau Renate Zeick am 21.01. zum 73.
Herrn Gunter Bernhardt am 22.01. zum 69.
Frau Brigitte Braun am 22.01. zum 70.
Herrn Michael Hammer am 22.01. zum 63.
Frau Rosemarie Remane am 22.01. zum 83.
Herrn Dietmar Wegner am 22.01. zum 73.
Frau Brigitte Frydrychowski am 23.01. zum 70.
Herrn Hans-Joachim Kleim am 23.01. zum 84.
Herrn Bernd Schuster am 23.01. zum 67.
Herrn Uwe Voß am 23.01. zum 67.
Frau Hannelore Kelm am 24.01. zum 80.
Herrn Henry Kuhnert am 24.01. zum 62.
Frau Edith Reumuth am 24.01. zum 83.
Herrn Hans-Joachim Rotzoll am 24.01. zum 75.
Herrn Joachim Schulz am 24.01. zum 75.
Frau Christine Waldow am 24.01. zum 68.
Frau Elke Ihlow am 25.01. zum 62.
Frau Marita Heinrich am 26.01. zum 62.
Frau Christa Jock am 26.01. zum 68.
Herrn Ottomar Rutz am 26.01. zum 65.
Frau Maria Schall am 26.01. zum 67.
Herrn Peter Haack am 27.01. zum 64.
Frau Marianne Schulz am 27.01. zum 81.
Herrn Klaus Wendland am 27.01. zum 66.
Herrn Manfred Degener am 28.01. zum 62.
Frau Gudrun Moedebeck am 28.01. zum 66.
Frau Margot Pagel am 28.01. zum 90.
Frau Angelika Westphal am 28.01. zum 63.
Herrn Gerhard Grundmann am 29.01. zum 83.
Frau Ursula Biesecke am 30.01. zum 74.
Herrn Horst Spietz am 30.01. zum 68.
Herrn Achim Dassow am 31.01. zum 66.
Frau Ilona Frank am 31.01. zum 62.
Herrn Dietrich Olwig am 31.01. zum 79.
Frau Gertrud Rechel am 31.01. zum 84.
Frau Adelheid Tesenvitz am 31.01. zum 66.
Frau Anni Bahlke am 01.02. zum 90.
Herrn Horst Begander am 01.02. zum 68.
Herrn Theodor Bernsee am 01.02. zum 83.
Frau Linda Friedrich am 01.02. zum 82.
Frau Brigitte Gurisch am 01.02. zum 73.
Herrn Klaus Matteoschus am 01.02. zum 62.
Frau Betti Jechorek am 02.02. zum 86.
Herrn Siegfried Kaufmann am 02.02. zum 63.
Frau Anneliese Keck am 02.02. zum 69.
Herrn Kurt-Dieter Plath am 02.02. zum 62.
Frau Elke Ryll am 02.02. zum 64.
Frau Karin Trense am 02.02. zum 67.
Herrn Helmut Burghardt am 03.02. zum 86.
Frau Christel Hennig am 03.02. zum 75.
Frau Heide-Lore Köppen am 03.02. zum 75.
Frau Monika Schwerdtfeger am 03.02. zum 60.
Herrn Günter Zell am 03.02. zum 61.
Herrn Klaus Köpke am 04.02. zum 66.
Herrn Wilfried Krage am 04.02. zum 69.
Herrn Daniel Latendorf am 04.02. zum 61.
Frau Eva Schultz am 04.02. zum 76.
Frau Barbara Tobe am 04.02. zum 66.
Frau Anita Wascher am 04.02. zum 81.

Frau Petra Ermer am 05.02. zum 67.
Frau Gundula Offers am 05.02. zum 64.
Frau Ursula Höh am 06.02. zum 64.
Frau Elli Schulz am 06.02. zum 91.
Herrn Werner Volkmann am 06.02. zum 61.
Frau Ilse Wilke am 06.02. zum 78.
Frau Gerda Jürgens am 07.02. zum 69.
Herrn Günter Masch am 07.02. zum 66.
Frau Renate Mook am 07.02. zum 66.
Frau Elisabeth Daedelow am 08.02. zum 88.
Frau Rosemarie Pagels am 08.02. zum 64.
Frau Karola Ascher am 09.02. zum 67.
Herrn Otto Bonath am 09.02. zum 69.
Frau Brigitte Brandt am 09.02. zum 74.
Frau Petra Ebert am 09.02. zum 60.
Frau Erna Gramke am 09.02. zum 92.
Herrn Volker Kreienbrink am 09.02. zum 75.
Frau Dorothea Ren am 09.02. zum 85.
Herrn Michael Scheller am 09.02. zum 66.
Frau Erika Thom am 09.02. zum 75.
Frau Marianne Eichler am 10.02. zum 66.
Frau Christa Baltzer am 11.02. zum 79.
Herrn Christian Kallauke am 11.02. zum 69.
Herrn Harald Koch am 11.02. zum 61.
Frau Betti Krüger am 11.02. zum 80.
Frau Marlis Müller am 11.02. zum 63.
Herrn Wolfhard Pilke am 11.02. zum 64.
Herrn Lothar Lobinsky am 12.02. zum 65.
Herrn Dieter Arndt am 13.02. zum 74.
Herrn Eckhard Gründer am 13.02. zum 74.
Herrn Michael Kluck am 13.02. zum 60.
Frau Irena Mažrimienė am 13.02. zum 70.
Frau Erika Borchardt am 14.02. zum 75.
Herrn Heinz-Dieter Klonicki am 14.02. zum 75.
Frau Gabriele Koß am 14.02. zum 60.
Frau Renate Löffelbein am 14.02. zum 68.
Frau Elke Zelenski am 14.02. zum 74.
Herrn Roland Klemm am 15.02. zum 73.
Frau Gertrud Schatte am 15.02. zum 92.
Herrn Rüdiger Dannehl am 16.02. zum 64.
Frau Ingrid Sinske am 16.02. zum 67.
Frau Waltraud Söler am 16.02. zum 66.

Gemeinde Cölpin
Herrn Dieter Hoffmann am 20.01. zum 61.
Frau Angelika Schroers am 21.01. zum 65.
Herrn Manfred Schwerdtfeger am 21.01. zum 64.
Herrn Egon Templin am 23.01. zum 64.
Herrn Dieter Gerhard Knoth am 28.01. zum 68.
Frau Annaliese Krämer am 29.01. zum 84.
Frau Karin Kunzmann am 01.02. zum 72.
Frau Heidrun Kuhn am 02.02. zum 60.
Herrn Günter Hahn am 03.02. zum 75.
Herrn Reinhard Szczesiak am 03.02. zum 61.
Herrn Klaus-Peter Ebert am 05.02. zum 61.
Herrn Dieter Paechnatz am 06.02. zum 61.
Frau Inge Heinrichs am 07.02. zum 77.
Frau Waltraud Laase am 08.02. zum 79.
Herrn Hartmut Blümke am 10.02. zum 66.
Herrn Eckhard Arnholz am 13.02. zum 61.
Frau Brigitte Frenk am 13.02. zum 68.
Herrn Lothar Tober am 13.02. zum 61.

Gemeinde Groß Nemerow
Frau Karin Killus am 20.01. zum 67.
Frau Ingeborg Behrndt am 21.01. zum 83.
Frau Margitta Gallarach am 21.01. zum 60.
Herrn Klaus-Dieter Brendemühl am 22.01. zum 72.
Herrn Wolfgang Fähse am 24.01. zum 62.
Herrn Reinhard Lietz am 24.01. zum 69.
Frau Antje Klein am 25.01. zum 61.
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Frau Ilse Kollmorgen am 25.01. zum 90.
Frau Ingrid Witt am 25.01. zum 62.
Herrn Peter Voitel am 26.01. zum 62.
Frau Elke Voitel am 27.01. zum 60.
Frau Doris Herbst am 28.01. zum 74.
Herrn Wolfgang Steinicke am 28.01. zum 87.
Frau Thea Otter am 29.01. zum 80.
Frau Dolores Malinowski am 31.01. zum 65.
Frau Birgit Jantz am 04.02. zum 70.
Frau Sigrid Slobodinuk am 04.02. zum 63.
Herrn Alfredo Adler am 05.02. zum 68.
Herrn Axel Schnitzer am 05.02. zum 63.
Frau Marga-Maria Joseph am 09.02. zum 63.
Herrn Reiner Borges am 11.02. zum 70.
Frau Rita Woller am 11.02. zum 60.
Herrn Klaus-Dieter Kramp am 12.02. zum 64.
Herrn Norbert Bütau am 13.02. zum 62.
Frau Wera Lübcke am 13.02. zum 63.
Herrn Uwe Schneider am 13.02. zum 63.
Herrn Dieter Budeus am 14.02. zum 73.
Frau Edda Wanitschke am 14.02. zum 72.
Herrn Michael Schumann am 15.02. zum 62.
Frau Edith Drews am 16.02. zum 81.

Gemeinde Holldorf
Herrn Wolfgang Kern am 26.01. zum 62.
Herrn Rudolf von der Liedt am 27.01. zum 73.
Herrn Norbert Witt am 27.01. zum 61.
Frau Luise Welz am 28.01. zum 78.
Herrn Reinhard Petzold am 29.01. zum 66.
Herrn Bernhard Strugal am 31.01. zum 75.
Frau Anita Vogt am 31.01. zum 65.
Herrn Peter Münnich am 02.02. zum 60.
Frau Jutta Glashagel am 11.02. zum 62.
Frau Edeltraut Zech am 11.02. zum 77.
Frau Anneliese Meyer am 12.02. zum 80.

Gemeinde Lindetal
Herrn Helmut Disterheft am 21.01. zum 69.
Herrn Gerd Krause am 21.01. zum 74.

Herrn Klaus-Günter Wolgast am 21.01. zum 65.
Frau Hildegard Adam am 22.01. zum 85.
Herrn Norbert Knoll am 23.01. zum 60.
Herrn Erich Holz am 24.01. zum 75.
Herrn Heinrich Schlotböller am 24.01. zum 81.
Frau Ute Pautz am 25.01. zum 72.
Herrn Ruthard Michalik am 26.01. zum 83.
Frau Friedlinde Salomon am 26.01. zum 78.
Herrn Horst Werthmann am 26.01. zum 86.
Herrn Roland Baier am 27.01. zum 67.
Frau Irmgard Schultz am 28.01. zum 64.
Frau Brigitte Bull am 31.01. zum 74.
Herrn Peter Ihrke am 02.02. zum 85.
Herrn Gerhard Lindemann am 02.02. zum 85.
Frau Edith Neitzel am 04.02. zum 66.
Herrn Arno Wulff am 04.02. zum 65.
Frau Jutta Hamann am 06.02. zum 79.
Herrn Rudi Sternekieker am 07.02. zum 78.
Herrn Gerhard Lorenz am 10.02. zum 69.
Frau Rosemarie Kroh am 11.02. zum 60.
Herrn Horst Völker am 11.02. zum 64.
Herrn Walter Ulbricht am 12.02. zum 64.
Herrn Waldemar Werner am 12.02. zum 82.
Herrn Heinz Dummann am 13.02. zum 79.
Herrn Lothar Knobloch am 14.02. zum 68.
Frau Agnes Kullmann am 14.02. zum 76.
Frau Christiane Bade am 15.02. zum 64.
Frau Rita Wlazlak am 15.02. zum 61.

Gemeinde Pragsdorf
Herrn Peter Neumann am 20.01. zum 62.
Herrn Wolfgang Horn am 31.01. zum 68.
Herrn Gerhard Turner am 05.02. zum 70.
Frau Elli Röbert am 12.02. zum 82.
Frau Anita Baaske am 13.02. zum 65.

1. Kinderweihnachtsfest der Freiwilligen Feuerwehr Pragsdorf

Am 17.12.2017 fand das erste Kinderweihnachtsfest der FFW 
Pragsdorf statt. Zahlreich fanden sich Eltern mit ihren Kindern 
an der Feuerwehr ein. Für das leibliche Wohl war gesorgt, es 
gab Gebäck und Kuchen, Kaffee, Tee und Glühwein. Alle war-
teten gespannt auf den Weihnachtsmann, welcher von dem 
„Kutscher“ der Feuerwehr abgeholt wurde.
Nach einer gebührenden Ehrenrunde wurde er freudig von den 
Wartenden begrüßt. Um die Kinderschar nicht allzu lange auf 
ihre Geschenke warten zu lassen, machte es der Weihnachts-
mann kurz - statt Gedichte und Lieder von jedem Kind, wurde 
ein gemeinsames Weihnachtslied angestimmt. Danach verteilte 
der Weihnachtsmann, unterstützt von seinen Gehilfen, an die 
kleinen und großen Kinder seine Geschenke in liebevoller Art. 
Alle hatten Freude daran – es wurde gescherzt, gelacht und 
auch dem Ängstlichsten Mut gemacht. Keines der Kinder ging 
ohne Geschenk nach Hause.
Die Kinderweihnacht war ein voller Erfolg. Wir wünschen uns für 
die nächsten Jahre ebenso wundervolle Momente. Ein großer 
Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr Pragsdorf, welche 
uns zeigt, was Zusammenhalt bedeutet und das wenig so 
viel mehr ist. Die strahlenden Kindergesichter sind das größte 
Geschenk!

Herzlichen Glückwunsch!
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Veranstaltungen Januar/Februar 2018

Veranstaltung/Ort Tag Datum Uhrzeit Veranstalter 
Knutfest Sa. 20.01. 17:00 Uhr Kulturverein Groß Nemerow
Der „Alte“ muss weg (Tannenbaum)
Glühwein, Schmalzbrot, Knüppelkuchen
im Bürgerhaus Groß Nemerow
Tannenbaumverbrennung Sa. 20.01. 17:00 Uhr Gemeinde Pragsdorf
im Park Pragsdorf
Fahrt zum Nationalen Holocaustgedenktag  Sa. 27.01. 10:00 Uhr Stargarder 
nach Züssow    Behindertenverband e. V.
in Züssow
Malzirkel Di. 30.01. 17:30 Uhr Kulturverein Groß Nemerow
im Bürgerhaus Groß Nemerow
Treff der Landfrauen Mi. 31.01. 16:00 Uhr Kulturverein Groß Nemerow
im Bürgerhaus Groß Nemerow
Malzirkel Di. 13.02. 17:30 Uhr Kulturverein Groß Nemerow
im Bürgerhaus Groß Nemerow
Treff der Landfrauen Mi. 01.02. 16:00 Uhr Kulturverein Groß Nemerow
im Bürgerhaus Groß Nemerow
Treff der Landfrauen Mi. 14.02. 16:00 Uhr Kulturverein Groß Nemerow
im Bürgerhaus Groß Nemerow
Schulfasching Mi. 01.02. 1. - 4. Unterrichtsstunde Grundschule Kletterrose
in der Grundschule Kletterrose   
Seniorenfasching Do. 08.02. 15:00 Uhr Gemeinde Pragsdorf
im Gemeindezentrum Pragsdorf
Skatturnier So. 11.02. 13:00 Uhr Angelverein Pragsdorf e. V.
im Gemeindezentrum Pragsdorf
Skat- und Romméturnier Sa. 17.02. 14:00 Uhr Gemeinde Pragsdorf
im Gemeindezentrum Pragsdorf
Spielabend mit Skat, Rommé u. v. m. Sa. 17.02. 18:00 Uhr Kulturverein Groß Nemerow
im Bürgerhaus Groß Nemerow

Änderungen vorbehalten!

Grundschule „Kletterrose“

Weihnachtskonzert der Grundschule

Fröhliche Weihnachten bei Familie Rudolf - unter diesem Motto 
stand unser diesjähriges Weihnachtskonzert. Unsere vier 3. 
Klassen feilten wochenlang an ihren festlichen Programmpunk-
ten. Musikalisch und familiär sollte es vor allem sein. Dann war 
es soweit, am 12.12. standen 90 Paar zitteriger Beine auf der 
Bühne und freuten sich, dass sie endlich zeigen konnten, was 
sie so fleißig trainiert hatten. Eine tolle Erfahrung und ein voller 
Erfolg! Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle vor allem den 
fleißigen Helfern im Hintergrund!

Abgerundet wurde das Programm von unserem Weihnachts-
basar. In den teilnehmenden Klassen haben die Kinder, Eltern, 
Geschwister und Großeltern im Vorfeld fleißig an großen und 
kleinen Geschenken gebastelt und gewerkelt. Die Besucher 
konnten diese dann erwerben und nebenbei allerlei Leckereien 
genießen. Allen fleißigen Helfern und unserem Förderverein gilt 
an dieser Stelle ein großes Dankeschön für den gelungenen Tag!

„Hort der 7 Berge“

Hort der 7 Berge unterwegs zum Kino

Zum dritten Mal bescherte der Hort der sieben Berge aus Burg 
Stargard nahe zu all seinen Kindern zur Weihnachtszeit ein 
unvergessliches Ereignis. Nach einer intensiven Vorbereitungs-
zeit, in welcher der Hortleiter, Herr Mark Seifert, ein ganzes Kino 
sowie eine Zugfahrt für all seine Schützlinge organisierte, ging 
es an das wichtigste Thema: die Sicherheit. Im zwölfköpfigen 
Pädagogenteam wurden sämtliche Abläufe detailliert bespro-
chen und Vorsichtsmaßnahmen getroffen, sodass alle Kinder 
einen unbeschwerten Nachmittag erleben können.



Nr. 01/2018 – 13 – Stargarder Zeitung

Nach langer Vorfreude und vielen Vorkehrungen war es am 
18.12.2017 endlich soweit. 200 aufgeregte Kinder, zwölf en-
gagierte Erzieher, drei motivierte Praktikanten und mehrere 
hilfsbereite Elternteile machten sich mittags gemeinsam auf den 
Weg. Zu Fuß ging es vom Hort, in einer ewiglangen Kolone, zum 
Burg Stargarder Bahnhof, dann mit dem Zug nach Neubranden-
burg und von dort quer durch die Stadt zum Cinestar. Nach der 
tollen Vorstellung mit Popcorn im Kino, dann das ganze wieder 
zurück. Besonders dankbar waren alle für die großzügige und 
sehr wertvolle Spende von Christian Schultz. Der Allianzhaupt-
vertreter übergab dem Hort der sieben Berge 100 Warnwesten, 
welche schon kurze Zeit später zum Einsatz kamen. Dank der 
auffälligen Leuchtkleidung bekam der Weihnachtsausflug mit 
den Kindern nochmal eine erhöhte Aufmerksamkeit im Straßen-
verkehr. Alle Erstklässler sowie die ersten und letzten Kinder 
einer jeden Gruppe trugen die Sicherheitswesten. So zog der 
Hort leuchtend wie ein Schwarm von Glühwürmchen sicher 
durch die Städte. Glücklich, erschöpft aber sehr dankbar neigte 
sich ein toller Tag dem Ende mit dem Fazit aller Beteiligten: Es 
war wunderbar und wir freuen uns aufs nächste Jahr.

Evangelische Kita

Weihnachtszeit in der Johanneskita

In der Adventszeit gab es für die Kinder viele Überraschungen: 
sie konnten Plätzchen backen, die Weihnachtsgeschichte hören 
und sehen, Adventskalender täglich öffnen und Geschenke für 
ihre Eltern selbst gestalten.
Die Weihnachtsfeier am 19.12.2017 in unser Kita war für alle 
Kinder, Eltern und Mitarbeiter ein riesen Erfolg. Die Kinder der 
Schmetterlingsgruppe und der Vogelgruppe haben an diesem 
Tag die Weihnachtsgeschichte allen Gästen vorgespielt.

Bei der Weihnachtsandacht erhielten die Kinder von der Pa-
storin Frau Rauner ihren Weihnachtssegen. Nach einem ge-
meinsamen Frühstück spielten die Eltern das Märchen Zilli, 
Billi und Willi vor.
Ein großes Dankeschön sagen wir dafür an Frau Andrea Krüger, 
Frau Nicole Radtke, Lea Schröder, Frau Kathleen Grawitter, 
Frau Anne Dielenberg, Herrn Sönke Jensen und dem Märchen-
erzähler Frau Gertraude Kallauke.

Die Mitarbeiter

Dorfclub Dewitz e. V.

Märchenaufführung in der Weihnachtszeit

Am 2. Adventswochenende hieß es in Dewitz wieder Vorhang 
auf für das traditionelle Märchenspiel in der Weihnachtszeit. 
An zwei Spieltagen verfolgten 36 Kinder und 62 Erwachsene 
begeistert die Märchenaufführung von den Bremer Stadtmusi-
kanten. Auch in diesem Jahr spielten wieder Kinder mit, die vor 
Jahren selbst noch staunend im Publikum saßen. So stellte Pau-
lus den Müller dar, Lilly spielte den Jäger und Angelina machte 
sich als Katze auf den Weg nach Bremen. Alle Laiendarsteller, 
ob groß oder klein, sind in ihrer Rolle über sich hinausgewachsen 
und erhielten viel Beifall vom Publikum.

Wie jedes Jahr nahmen die Kinder nach der Bescherung die 
Bühnendekoration in Beschlag, spielten im Haus der Räuber, 
rührten in Töpfen und Pfannen oder musizierten wie die Bremer 
Stadtmusikanten. Der Dorfklub Dewitz e.V. bedankt sich bei 
allen Mitwirkenden, Helfern und Sponsoren.

Doris Pioch

Heimatchor Burg Stargard e. V.

Jahresrückblick 2017 des Heimatchores

Der Heimatchor Burg Stargard hofft, alle hatten ein frohes Weih-
nachtsfest und sind gesund ins neue Jahr 2018 gekommen.
Wir möchten uns bei allen Zuhörern/rinnen herzlich bedanken. 
Unsere beiden Konzerte 2017 waren ein Erfolg, nicht zuletzt 
Dank der Hilfe von Frau Seifert, die uns vertretungsweise un-
terstützt hat und Dank der Hilfe unserer neuen Chorleiterin 
Barbara Gepp.
Am Jahresanfang 2017 sah es düster für den Chor aus. Unse-
re Chorleiterin Sylvia Hammer verlies uns, krankheitsbedingt. 
Wir haben verzweifelt nach einer neuen musikalischen Leitung 
gesucht. Einige Chormitglieder sahen keine Hoffnung und schie-
den aus. Die Besetzung schrumpfte immer mehr zusammen. 
Gleichzeitig wurde uns unser Probenraum gekündigt, wo nun 
hin? Zum Glück durften wir im Altenheim proben - Dankeschön 
dafür - aber keine Lösung auf Dauer. Unsere Hartnäckigkeit 
zahlte sich aus, wir fanden Barbara Gepp aus Feldberg. Vier 
neue Sängerinnen kamen zu uns. Wir wünschen uns aber noch 
mehr neue Sängerinnen und Sänger.
Im Januar 2018 werden wir unseren neuen tollen Probenraum 
in Beschlag nehmen. Ab 20. Februar 2018 beginnen wieder 
die Proben, dann im alten Hospital in Burg Stargard, jeden 
Dienstag ab 18:30 Uhr. Wer Lust zum Singen hat, alt und jung, 
ist herzlich Willkommen. Eine offizielle Einweihung wird es zur 
wärmeren Jahreszeit geben. Unser Chor „lebt weiter“ und Sie 
können dazu gehören.

Ihr Heimatchor Burg Stargard
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Jagdgenossenschaft Rosenhagen

Einladung zur Vollversammlung der  
Jagdgenossenschaft Rosenhagen

An alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Rosenhagen:
Hiermit lade ich Sie zur Vollversammlung der Jagdgenossen-
schaft Rosenhagen recht herzlich ein.

Datum:  16.02.2018
Uhrzeit:  19:00 Uhr
Ort:  Alte Schule 13, 17349 Lindetal OT Ballin

Tagesordnung:
1.  Eröffnung der Sitzung
2.  Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
3.  Billigung der Niederschrift vom 03.03.2016
4.  Kassenbericht
5.  Beschluss über die Höhe und den Zeitpunkt der Ausschüt-

tung der Pacht
6.  Beschluss über die Verwendung des Kassenbestandes
7.  Sonstiges
8.  Diskussion
9.  Schließung der Versammlung
Falk Paech
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft

Kulturverein Rowa

Außerordentliche Sitzung  
des Kulturvereins Rowa

Liebe Vereinsmitglieder und interessierte Bürger der Gemeinde 
Holldorf,

hiermit laden wir zu einer außerorderntlichen Sitzung in Vor-
bereitung der Wahl im Februar ein. Gemeinsam möchten wir 
über die Zukunft unseres Vereins beraten und hoffen auf eine 
rege Beteiligung.

Termin: 31.01.2018
Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Begegnungsstätte Rowa

Jedes neue Mitglied bringt neue Ideen mit.

Der Vorstand

Marie Hager-Kunstverein-Burg Stargard e. V.

Weihnachtsfeier des  
Marie Hager-Kunstvereins

Am 8. Dezember fand im Gasthof „Zur Linde“ unsere Weih-
nachtsfeier statt - ein gemütliches Beisammensein bei Meck-
lenburger Rippenbraten und netten Gesprächen. An diesem 
Abend wurden mal keine Bilder gehängt, Veranstaltungen und 
Ausstellungen organisiert oder Stände betreut, sondern Danke 
gesagt. Danke den fleißigen Mitgliedern unseres Vereins.

Ehrenamtliches Engagement ist in der heutigen Zeit ein fester 
Bestandteil in der Gesellschaft geworden. Deshalb freut es 
uns, dass sich Sponsoren fanden, die es uns ermöglicht haben, 
jedem ein kleines Präsent als Anerkennung zu überreichen. 
Wir danken Michaela Witte vom „Blumenkästchen“ Burg Star-
gard für die liebevoll verpackten Weihnachtskakteen, der Thalia 
Buchhandlung im Marktplatzcenter für die Gutscheine sowie 
Britta Wutschke vom Tabakladen für Naschereien. Besonders 
danken wir jedoch unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin Andrea 
Stahlberg für die heimliche Organisation dieser gelungenen 
Überraschung. Persönlich habe ich mich sehr über den schönen 
Weihnachtsstrauß aus dem Blumenladen „Ihr Stadtflorist“ aus 
Neubrandenburg gefreut.

Adelgunde Radke

Rassegeflügelzuchtverein Burg Stargard

Jahresabschluss des Rassegeflügelzucht-
vereins Burg Stargard

Zum Jahresende, wenn bei den meisten Bewohnern unserer 
Stadt Ruhe einkehrt, werden die Mitglieder des RGZV Burg 
Stargard noch einmal richtig betriebsam.
Die Ausrichtung der 21. Rassegeflügelschau Burg Stargard 
mit angeschlossener 5. Kreisschau Mecklenburgische Seen-
platte in der Sporthalle der Regionalen Schule stand auf der 
Tagesordnung.
Damit die über 80 Aussteller aus unserem und den angren-
zenden Landkreisen am zweiten Weihnachtsfeiertag ihre Tiere 
einliefern konnten, galt es ab dem 20. Dezember richtig anzu-
packen.
Aus den vergangenen Jahren waren die Aussteller einen ge-
wissen Standard gewohnt und diesen galt es zu halten.
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Nach küchenveredeltem Genuss von Gans oder Ente über die 
Weihnachtsfeiertage und der Bewertung der über 840 Einzel-
tiere am 27.12. durch die zehn Preisrichter konnten die Besucher 
am 28. und 29.12. eine wahre Vielfalt an vitalem Rassegeflügel 
begutachten.

Besucher am 28.12.2017

Gemessen daran, dass knapp 600 Besucher und 80 Ausstel-
ler die Ausstellung in unserer Stadt zum Ziel nahmen, ist der 
Verein stolz darauf, das Veranstaltungswesen zwischen den 
Feiertagen etwas belebt zu haben.

Ergebnisse in der nächsten Ausgabe und unter:
www.rgzv-burg-stargard.de

Stefan Philipp

Seniorenverein Cölpin e. V.

Weihnachtsfeier des Seniorenvereins

Der Seniorenverein Cölpin e.V. feiert alljährlich im Quartal Ge-
burtstag. Dabei haben die Frauen vom Vorstand immer eine 
gute Idee, den Nachmittag nett zu gestalten. Einmal im Jahr 
kommen die Senioren nur zum Kaffeeklatsch zusammen.
Den absoluten Höhepunkt stellt aber die Weihnachtszeit dar. 
So galt es auch diesmal einen schönen Tannenbaum zu or-
ganisieren. An dieser Stelle möchten wir Herrn Roland Weiss, 
dem Sponsor, für den ,,schönsten Baum der Welt“ danken. Er 
schmückte den Raum während der Vorweihnahchtszeit. Herr 
Saß, Museumsleiter von Burg Stargard, stimmte uns wunder-
bar auf die Weihnachtszeit mit seinen Geschichten und An-
ekdoten ein. Die fleißigen Frauen vom Vorstand haben die 
Tische dekoriert und kleine Überraschungen für alle Mitglieder 
bereitgestellt. Vielen Dank für die große Unterstützung aller 
Helfer und ein Dankeschön an das Amt Stargarder Land. Der 
Vorstand wünscht ein gesundes, neues Jahr und freut sich auf 
den nächsten netten Nachmittag.

Stargarder Behindertenverband e. V.

Große Vereinsweihnachtsfeier  
im Saal „Zur Linde“

Bei einem großen Programm und gemütlichen Zusammensein 
haben über 80 Mitglieder, Künstler und Gäste am 13. Dezember 
in der Vorweihnachtszeit etwas Besinnlichkeit und Freude ge-
funden. Besonders haben sich alle gefreut, dass unser Landrat, 
Herr Heiko Kärger, die stellv. BM, Frau Marion Franke und 
unsere Ehrengäste, Christina Galinsky, Lothar Westphal und 
Heinz Boldt, mit uns gemeinsam gefeiert haben.

Der Posaunenchor der evang. luth. Kirchengemeinde Burg 
Stargard zeigte, dass man auch mit Blechinstrumenten Weih-
nachtslieder spielen kann. Anschließend gaben zwei junge 
Tanz-Paare vom SCN Neubrandenburg einen Einblick, was 
sie schon alles im Turniertanz auf die Bretter legen können. 
Der Schulchor der Regionalen Schule Burg Stargard trug zum 
Ausklang Weihnachtslieder zum Mitsingen und Nachdenken 
vor. Aus Zeitgründen kam leider der Weihnachtsmann ins Hin-
tertreffen und musste seinen Besuch in diesem Jahr absagen.
Dankeschön an alle Mitarbeiter/innen und Mitglieder für die 
große Verbundenheit zum Verein und für das vielfältige Enga-
gement im zu Ende gehenden Jahr. Ein besonderer Dank gilt 
den Spender/innen und Sponsoren für ihre Unterstützung des 
Vereins im Jahr 2017.

Ich wünsche Ihnen Allen ein glückliches Jahr 2018 und vor allem,
Jedem ein Leben in Selbstbestimmung und Würde.

Mit den besten Wünschen und Grüßen

Peter Braun
Vorsitzender

IMMOBILIEN
MAKLER

2016

TOP

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE MAKLER

BEWERTUNG

NEUBRANDENBURG
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Kreatives Kochen 
begeistert! 
Heute mal ein neues Rezept 
ausprobieren und die Familie 
oder Freunde mit etwas Neuem 
überraschen! Die Zutaten sind 
eingekauft, jetzt noch schnell 
die Gewürze aus dem Bord 
bereitstellen ... doch der Griff ins 
obere Regal tut weh, denn die 
Schulter macht sich mit einem 
akuten Schmerz bemerkbar.

Schulterschmerzen –  
was tun? 
Schulterschmerzen treten oft 
nur auf einer Seite auf, also 
ausschließlich rechts oder links. 
Besonders peinigend sind sie 
bei alltäglichen Bewegungen. 
Gemüseschneiden oder Umrüh-
ren kann bei der Zubereitung 
von Mahlzeiten regelrecht zur 
Qual werden!

Schon eine ruckartige Bewe-
gung beim Kochen kann ausrei-
chen, um eine lädierte Schulter 
zu überfordern, untrainierte 
Muskeln zu strapazieren und 
bestehende Schmerzen zu in-
tensivieren.

Ibuprofen sorgt für 
Entspannung! 
Wer im Alltag häufig von Schul-
terschmerzen gequält wird, 
muss trotzdem nicht auf den 
Spaß am Kochen verzichten: 
Mit der proff® Schmerzcreme 
aus der Apotheke werden 
Schmerzen gezielt und effektiv 
gelindert und die Beweglich-
keit wiederhergestellt! Der 
Wirkstoff Ibuprofen besitzt 
sowohl schmerzlindernde als 
auch entzündungshemmende 
Eigenschaften und eignet sich 
ideal zur Behandlung von Ge-
lenkschmerzen vor und auch 
nach der Küchenarbeit.

Tiefenwirkung ohne 
Umwege
Injektionen oder Tabletten 
sind meist gar nicht nötig! Bei 
äußerlicher, lokaler Behand-
lung mit der hautverträglichen 
proff® Schmerzcreme gelangt 
der Wirkstoff Ibuprofen durch 
die Haut ohne Umwege ge-
zielt zum betroffenen Gewe-
be. Bereits kurze Zeit nach 
dem Auftragen stellt sich 

die Tiefenwirkung ein: Die 
Schwellung geht zurück, die 
Entzündung wird gelindert und 
die Aussendung von Schmerz-
signalen unterbunden.

Studien belegen die 
Wirksamkeit
• Spürbare Besserung der 

Schmerzen bei 88 % aller 
Patienten*

• Spürbare Besserung der Be-
weglichkeit bei 88 % aller 
Patienten*

* Schimek, J. et al.: Therapiewoche, 
41, 1991, S. 1075, 1076

Immer in Bewegung 
bleiben 
Regelmäßige Bewegung durch 
sanfte Gymnastik und lockern-
de Schulterübungen beugen 
Schulterbeschwerden vor! 
Dabei ist es wichtig, beide  
Schultern möglichst symme-
trisch zu bewegen und auch 
mal die Arme zur Kräftigung 
lang gestreckt an der Seite zu 
halten. Denn starke Muskeln 
sind der beste Gelenkschutz!

MEDIZIN aktuell

proff® Schmerzcreme. Wirkstoff: Ibuprofen
Anwendungsgebiete: Zur äußerlichen oder unterstützenden Behandlung bei Muskelrheumatismus, degenerativen schmerzhaften 
Gelenkerkrankungen (Arthrosen), entzündlichen rheumatischen Erkrankungen der Gelenke und Wirbelsäule, Schwellung bzw. 
Entzündung der gelenknahen Weichteile (z. B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, Bänder und Gelenkkapsel), Schultersteife, 
Kreuzschmerzen, Hexenschuss, Sport- und Unfallverletzungen wie Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen.

Warnhinweis: Enthält Methyl-4-hydroxybenzoat-Natrium und Propylenglycol. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!
Stand: Januar 2016. Dolorgiet GmbH & Co. KG, Otto-von-Guericke-Straße 1, 53757 Sankt Augustin
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Frische Zutaten vorbereiten, Gemüse schnippeln, Topf und Pfanne 
auf den Herd ... braten, rühren, abschmecken ... ein selbst gekochtes 
Mittagessen sorgt für Genuss, Gesundheit und Wohlbefinden. Doch 
Schulterbeschwerden können die Freude am Kochen regelrecht verderben.

Unser Tipp: Fragen Sie in Ihrer 
Apotheke gezielt nach der gelben 
Schmerzcreme aus der Apotheke.

proff® Schmerzcreme
(PZN 11072451)

Schmerzpa t i en ten 
bestätigen die schmerz-
lindernde Wirkung von 
proff® Schmerzcreme:

„Morgens ging 
es schon los 
mit den 
Schulter-
schmerzen. 
Ans Mittag-
essen zube-
reiten war gar 
nicht zu denken. 
Dank proff® Schmerz-
creme kann ich das Kochen 
leckerer Mahlzeiten wieder so 
richtig genießen!“

„Gemüse schnei-
den und Kräu-
ter hacken 
war für mich 
undenkbar. 
Seitdem ich  
die proff® 
Schmerzcreme 
verwende, sind mei-
ne Schulterschmerzen gelindert 
und ich kann das Mittagessen 
wieder entspannt zubereiten.“

©
 Jeanette Dietl / Adobe

©
 Pedro / Adobe
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Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Waldachtal-

Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Unsere Pluspunkte:
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, 

zwischen 2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich 

neben einem großen kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungs-

reiche Speisen-Menüwahl aus 3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit 

frischen, knackigen Salaten aus der Region.

Wir freuen uns auf Sie!

Winterliche Ruhe im Schwarzwald...
Fasching-Entfliehen Sie dem Trubel…
7 Übernachtungen mit HP
1x festliches 6-Gang-Menü bei Kerzenschein
1x Begrüßungsgetränk, 1x Kaffee und Kuchen
1x Lichterwanderung mit Glühwein
1x Flasche Mineralwasser zur Begrüßung im Zimmer
- kostenloses W-LAN und Parkplatz

7 Nächte  ab 422,-€

„Die kleine Auszeit“
(ausgenommen Fasching)
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1x festliches 6-Gang-Menü
1x Kaffee und Kuchen 
1x kleine Flasche Wein
1x Obstteller

2 Nächte  ab 169,-€

3 Nächte  ab 214,-€

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow · Fax 03 99 31/5 79-30 · www.wittich.de

Unsere aktuelle 
Ausgabe 
2018/19 

kommt bald!
Sie wollen auch 

noch mit dabei sein?
Lassen Sie sich von unserem netten und kompetenten 

Außen- oder Innendienst ein Angebot erstellen und seien Sie 
im „Urlaub zwischen Ostsee & Müritz und zu Besuch 

im nördlichen Brandenburg“ dabei!

Jörg Teidge
0171/9715733

j.teidge@wittich-sietow.de

Doreen Mahncke
039931/579-57

d.mahncke@wittich-sietow.de

                und zu Besuch bei Nachbarn

Psst ...
Geheimtipp!

Reinschauen, raussuchen, raus aus dem Alltag!

* im 22. Jahr

* große Auflage

* ebook unter

 www.wittich.de

urlauber-magazin

gratis und

unbezahlbar

                und zu Besuch bei N
achbarn

Urlaub zwischen

Ostsee & Müritz
Mecklenburg-Vorpommern 

21. Jahrgang · Ausgabe 2017/18

Online Code: WI 123456

dass es Sie gibt.

anzeigen.wittich.de

Zeigen Sie Ihren Kunden,



Stargarder Zeitung – 18 – Nr. 01/2018

Der beste Lebenscoach sind wir selbst
Darum macht es Sinn sich ab und zu mal etwas VORZUNEHMEN. 
Das gelingt, wenn wir ein wenig zur Ruhe kommen, Abstand 
zum Alltag gewinnen. Wie dies oft zu Weihnachten, zum Jah-
reswechsel geschieht. Meistens stellt sich so ein Vorsatz 
aus einem Gefühl heraus ein, ein Gefühl, dem wir Beachtung 
schenken sollten. Denn folgende Erkenntnisse, Sehnsüchte 
könnten dahinter stehen: Zeit gewinnen/Mehr Liebe, auch 
zu sich selbst/Mehr Zuversicht/Gleichgesinnte treffen/
Eigenen Körper stärken/Sich selbst treu bleiben/Neues 
wagen/Krisen meistern/Lebenssinn erkennen ...
Wie sieht es heute nach den ersten Tagen des Jahres nun 
aus? Wir neigen dazu, uns zu viel oder ein zu hohes Ziel vor-
zunehmen. Und gewohnte Alltagsroutine und/oder der kleine 
Schweinehund halten uns von der Umsetzung ab. Worauf aber 
noch warten? Solltest du an diesem Punkt „stehen“, gehe den 
nächsten Schritt. Suche dir Unterstützung, Feedback. Suche 
dir Gleichgesinnte. All die genannten Dinge finden sich im 
Yoga wieder. Man glaubt es kaum, ich habe es auch erst spät 
entdeckt. Aber besser spät, als nie. Die Entwicklung unserer 
Gesellschaft hat enorm an Tempo zugelegt. Einhergehend mit 
der Informations- und Kommunikationsflut, den Belastungen 
im Arbeits- und Familienleben sind wir starken psychischen 
Belastungen ausgesetzt. Diese empfinden wir als Stress. 
Die vielen stressbedingten Symptome und mittlerweile auch 
Krankheiten sind ein Beleg dafür. Auch ich habe diesbezüg-
lich meine Erfahrungen gemacht, habe aber auch bekanntlich 
etwas gefunden, was nicht nur gut tut mit den vielen positiven 
Wirkungen. Sondern in seiner ausgleichenden Wirkung, in 
seiner Ausrichtung auf unsere innere Balance, die ideale 
Aktivität zum „Gegensteuern“ in einer von Stress, Hektik 
und Zeitmangel geprägten Welt. Daraufhin habe ich nicht 
nur mein Berufsfeld gewechselt, sondern versuche anderen 
(und auch nach wie vor mir) das Potential, das im Yoga ver-
borgen liegt, in seiner Fülle zu erschließen. Um das Beste aus 
unserem Leben zu machen ... 
Basierend auf meine bisherigen 
Erfahrungen gebe ich dazu gern 
Auskunft und biete JEDEM eine 
Schnupperstunde in einem der 
Kurse an.
Einfach Anrufen, den nächs-
ten Schritt gehen! Tel. 0152- 
55350020 und weitere Infos 
unter www. freunddeslebens.de

Wöchentlich zu 
unterschiedlichen 

Zeiten

GENESUNGS-
YOGA

Freund des Lebens

YOGA & 
COACHING

TEL. 0152 55 35 00 20
www.freunddeslebens.de

Dienstag Mittwoch Donnerstag Bei Interesse

16.30 Uhr

YOGA zum 
Ankommen

- für Neustarter -

19.00 Uhr

YOGA sanft 
- für Geübte -

8.45 Uhr

YOGA mit 
Gleichgesinnten

16.45 Uhr

YOGA 
Fitness-Spezial 

19.00 Uhr

YOGA zum 
Auftanken

10.30 Uhr

YOGA mit 
Partner

16.45 Uhr

YOGA mit 
Freu(n)de 

19.00 Uhr

HATHA-
YOGA 

Kinder-
YOGA

Energie-
YOGA 

Coaching 
- Individuell -

Beratungsstellenleiter Reinhard Wichmann
Am Sannbruch 20, 17094 Burg Stargard
Telefon: (039603) 27 082

Sie wollen mit 
dabei sein?
Unsere aktuelle 
Ausgabe 2018
kommt bald!
Rufen Sie unseren netten 
und kompetenten Außen-  
oder Innendienst an und 
lassen Sie sich ein Angebot 
erstellen!

Linus Wittich Medien KG
Röbeler straße 9
17209 sietow
tel. 03 99 31/5 79-0 
anzeigen@wittich-sietow.de

ACHTUNG! Ihre Dienstleister in 
Güstrow und Umgebung 2016/17

Schnell 
auf einen Blick den 
richtigen Ansprechpartner

Fo
to

s:
 B

ild
er

bo
x

BRANCHEdirekt

Ihr persönlicher Ansprechpartner

jörg
teIdge
telefon: 0171/9 71 57 33
j.teidge@wittich-sietow.de 

Ich bin telefonisch für Sie da.

doreen 
MAhncke
telefon: 039931/5 79 57
d.mahncke@wittich-sietow.de

röbeler Straße 9 · 17209 Sietow
tel. 03 99 31/5 79-0 · Fax 03 99 31/5 79-30
e-mail: anzeigen@wittich-sietow.de · www.wittich.de

www.hotel-breitenbacher-hof.de

fit und gesund durch die kalte Jahreszeit
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LANGWEILIGER JOB?
NICHT MIT UNS!

Wir suchen
zum nächstmöglichen Termin
eine/n hochmotivierte/n 
und erfolgsorientierte/n
Mitarbeiter/in im

VERKAUF

LINUS WITTICH Medien KG
z. Hd. Herrn M. Groß
Röbeler Str. 9, 17209 Sietow
oder per Mail an: bewerbung@wittich-sietow.de

www.wittich.de

ihr Aufgabengebiet umfasst die Akquisition von Neukunden
sowie die Betreuung unseres vorhandenen Kundenstammes.
Sie arbeiten in einem dynamischen Team an einem sicheren 

Arbeitsplatz bei leistungsorientiertem Verdienst.

ANforderuNgeN/VorAuSSeTzuNgeN:
• sicherer Umgang mit EDV •Zuverlässigkeit

• möglichst kaufmännische Ausbildung 
oder erfahrung im Außendienst

•Führerschein

Wir BieTeN:
• sichere Perspektive für die Zukunft

• übertarifliche Sozialleistungen
• leistungsorientierten Verdienst

• Bereitstellung der Arbeitsmittel (Dienstwagen/EDV)

ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit gehaltsvorstellungen richten Sie bitte an:

Finden Sie hier Ihren Traumjob! Gerne nehmen wir auch Ihr Stellengesuch entgegen. Tel. 039931/5790

Stellen  markt aktuell

Über eine Millionen Deutsche lei-
den an Gicht – doch wie aufgeklärt 
sind wir über die Volkskrankheit? Dem 
ging eine repräsentative Umfrage  auf 
den Grund. Während Fleisch und 
Bier für 60 % der Befragten nach wie 
vor als Hauptauslöser für Gicht gel-
ten, weiß nur etwa jeder Fünfte, dass 
Gicht erblich bedingt ist. Auch die Rolle  
von Fruktose wird immer noch klar 
unterschätzt: Gerade einmal 13 %  
der Befragten kennen den Zusammen-
hang von Gicht und Fruchtzucker. 

Aufklärungsbedarf besteht aber 
nicht nur bei der Rolle bestimm-
ter Lebensmittel, sondern auch im 
Hinblick auf die Auswirkung der 
Gichterkrankung. Während 90 %  
zwar wissen, dass ein erhöhter Harn-
säurespiegel schmerzhafte Gichtan-
fälle hervorrufen kann, sind es nicht 
einmal ein Viertel der Befragten, die 
über Folgeerkrankungen wie Diabe-
tes oder Nierenschäden aufgeklärt 

sind. Um bei Gichtpatienten das Risi-
ko für Folgeerkrankungen zu senken, 
ist neben einer gesunden Ernährung 
eine konsequente, harnsäuresenken-
de Therapie wichtig, um die Harn-
säure unter den Zielwert von 6 mg/dl 
bzw. 360 µmol/l zu bringen.

Was wissen die Deutschen über Gicht? 

Umfrage deckt Mythen auf

1Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind von der YouGov Deutschland AG bereitgestellt. An der 
Befragung nahmen 1.019 Erwachsene teil. Die Erhebung fand zwischen dem 06.12.2016 -18.12.2016 statt. 
Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung (Alter 18+)

Zu viel Fleisch und Bier sollten Gicht- 
patienten meiden, aber auch beim 
Fruchtsaft ist Vorsicht geboten. Foto: 
@ Phototasty/Shutterstock

- Anzeige - - Anzeige -

Jeder zweite Deut-
sche befürchtet, im  
Pflegefall nicht gut 
versorgt zu sein. 
Das geht aus einer 
aktuellen Forsa-Umfrage hervor. 
Die Sorgen sind berechtigt: Der 
tatsächliche finanzielle Bedarf ist 
deutlich höher als die nach Pfle-
gegraden gezahlten monatlichen 
Leistungen. Experten raten, diese 
Lücke mit einer privaten Pflegever-
sicherung zu schließen. Empfeh-
lenswert: der Tarif „Pflege 100“  
der Barmenia. Sowohl das Ver-
sicherungs-Analyseunternehmen 
„Das Scoring“ als auch das Ver-

sicherungsmagazin haben diese 
Pflegeversicherung als Produkt 
des Monats ausgezeichnet. 

Überzeugt hat der neue Ansatz  
der Barmenia: So gibt es die  
volle vereinbarte Leistung bereits  

ab dem ersten 
Pflegegrad. Zu-
dem sorgen die 
Pf legeexper ten 
der Johanniter als 
Kooperationspart-
ner dafür, dass  
die Pflegebedürf-
tigen so lange 

wie möglich in ihrer häuslichen 
Umgebung bleiben können. Ein 
garantierter Pflegeheimplatz im 
Notfall ist ebenso möglich wie 
die Verdoppelung der Leistung  
bei Pflegegrad 4 und 5.

Einen kompetenten Berater 
in Ihrer Nähe finden Sie unter  
www.barmenia.de oder telefo-
nisch unter 0202 - 438 2250 
bei der Barmenia-Beratung.

Foto: luckybusiness/123rf.com

Barmenia-Pflegeversicherung mit Bestnoten
Optimal auf Pflege im Alter vorbereitet
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Stargard 
2030 

Wir sind weiter für Sie da.
Wir brauchen Ihre Meinung!

am 26.01.2018

               
   Stargard 
2030 

Anzeige

Einwohnersprechstunde
Stadtvertreter Dieter Lips

Hotel zur Burg, 15.00 - 17.00 Uhr

Fasching auf der Burg 
in Burg Stargard

Burggasthof „Alte Münze“
Burg 3 · 17094 Burg Stargard · Telefon: 039603/350010

info@alte-muenze-burg-stargard.de
www.alte-muenze-burg-stargard.de

Gern richten wir Ihre Familienfeier im mittelalterlichen 
Ambiente (bis zu 130 Personen) aus!

AM SAMSTAG, 10. FEBRUAR 2018
EINLASS: 18:00 UHR

• mit mittelalterliche Beköstigung
• DJ Unterhaltung
• vielfältiges Programm

Schlüsselfertiger Neubau
Umbau • Sanierung
Dach-, Fassaden- und
Maurerarbeiten, Fensterbau
Bauplanung

Tel.: 03 96 03 / 2 33 60
www.fgbauservice.de

Marner Str. 101
17094 Burg Stargard

Bauen Sie auf Qualität und Erfahrung

Sie erhalten die 
Zeitung nicht? 
Bitte melden Sie sich unter folgender anschrift:

linuS Wittich Medien Kg
d-17209 Sietow, röbeler Str. 9, herr a. grzibek
telefon: 039931 5 79 31
telefax: 039931 5 79 30
e-Mail: vertrieb@wittich-sietow.de

              Anzeige 

               
   
                       Stargard 

Stargard 
2030 

Wir sind weiter für Sie da.
Wir brauchen Ihre Meinung!

am 26.01.2018

Anzeige

Kruseshofer Str. 18 • Neubrandenburg •     0395/776 88 63 • www.kfz-dahl.de%

BAU-SERVICE · Simone Marx · Telefon: 0171 - 4715474
Burg Stargard

BADSANIERUNG AUS EINER HAND

VON DER PLANUNG BIS ZUR ENDREINIGUNG
Beratung
Planung
Abriss und Entsorgung
Um- und Ausbau

Installation: Heizung, Sanitär, 
Elektro, Lüftung
Fliesenarbeiten
Montage - Badausstattung
Endreinigung

(Seit 1995)


